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1. Fragestellung 

Die Auftraggeber erkundigen sich nach der steuerlichen Berücksichtigung von Hypothekenzinsen 
auf selbstgenutztes Wohneigentum. 

2. Steuerliche Berücksichtigung von Hypothekenzinsen bei selbstgenutztem Wohneigentum 

In Deutschland werden Hypothekenzinsen für selbstgenutztes Wohneigentum nicht steuerlich 
berücksichtigt. Dies ergibt sich bereits aus dem Grundsatz, dass Aufwendungen im Steuerrecht 
nur anerkannt werden, wenn sie im Zusammenhang mit einer Einkunftsart stehen.  

Die Anschaffung selbstgenutzten Wohneigentums wird durch Bereitstellung von zinsgünstigen 
Darlehen durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert.1 

Es gibt keine politische Diskussion um die Einführung einer Steuerermäßigung auf Hypotheken-
zinsen bei selbstgenutzten Wohneigentum. 

*** 

 

                                     

1 Siehe unter https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/index-2.html  

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/index-2.html

